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Vorwort

Das Fachbuch »Mietrecht für Vermieter von A–Z« gibt allen Vermietern und solchen, 
die es werden wollen, Antworten auf alle wichtigen Rechtsfragen, die jeder Vermieter 
kennen sollte. So vermeiden Sie Fehler, die Zeit und Geld kosten und das Mietverhält-
nis unnötig belasten. In den alphabetisch von A bis Z gegliederten Stichwörtern finden 
Sie schnell und sicher alles, was für den reibungslosen Verlauf eines Mietverhältnisses 
von Bedeutung ist; von der optimalen Vertragsgestaltung über die Abrechnung der 
Betriebskosten bis hin zur Kündigung und Abwicklung des Mietverhältnisses.

Zahlreiche Rechts-Checks, Schritt-für-Schritt-Guides sowie digitale Extras, die Ihnen 
online zur Verfügung stehen, helfen Ihnen dabei, in jeder Situation die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen.

Die Autoren

München, im November 2021

Vorwort
Vorwort
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